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Geschäftsordnung
des Begleitausschusses zur
FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET)
für den Zeitraum 2007 bis 2013
Präambel

Auf der Grundlage 

· der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005, insbesondere Art. 77 bis 79 i. V. m. Art. 6 
· der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 des Rates vom 15. Dezember 2006, insbesondere Art. 59
· der Entscheidung der Europäischen Kommission über die FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) in der Periode 2007 bis 2013 vom 26. November 2007
richtet das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) zur Umsetzung der FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen einen Begleitausschuss für den Förderzeitraum 2007 bis 2013 ein.

Der Ausschuss führt die Bezeichnung „Begleitausschuss zur FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET)“.

Artikel 1

Zuständigkeit
(1) Der Begleitausschuss begleitet die Durchführung des von der Europäischen Kommission genehmigten Programms „FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET)“ für den Einsatz des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in Thüringen in der Periode 2007 bis 2013 und berät Grundsatzfragen im Zusammenhang mit der FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET). 

Artikel 2

Mitglieder und Vorsitz

(1) Der Begleitausschuss besteht aus stimmberechtigten und beratenden (nicht stimmberechtigten) Mitgliedern.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Begleitausschusses sind:

· die Verwaltungsbehörde für den ELER,

· das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, 
· das Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr,

· die Thüringer Staatskanzlei,

· das Thüringer Finanzministerium,

· das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit,

· das Thüringer Kultusministerium,

· die Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann beim Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit.

Die genannten Ministerien und die Verwaltungsbehörde entscheiden gemeinsam mit einer Stimme. Die Stimme wird mit einem Faktor gewichtet, der der Gesamtzahl der Stimmen der Interessengruppen im Begleitausschuss (derzeit 9) entspricht.

Folgende Interessengruppen im Begleitausschuss haben jeweils eine Stimme:

· Kommunen

· Industrie, Handel, Handwerk, freie Berufe
· Ländlicher Raum

· Landwirtschaft
· Forst und Jagd
· Natur und Umwelt
· Bildung, Landjugend, Landsenioren

· Arbeitnehmer, Soziale Verbände und Kirchen

· Gender Mainstreaming

Die detaillierte Auflistung der einzelnen Mitglieder und deren Zuordnung zu den einzelnen Gruppen enthält die Anlage 1. 

(3) Die beratenden Mitglieder sind:

· die Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und 

· das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 

(4) Der Vorsitz und die Geschäftsführung des Begleitausschusses werden durch die Verwaltungsbehörde des ELER im Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt ausgeübt.

(5) Die Mitglieder des Begleitausschusses und deren Stellvertreter sind gegenüber dem Vorsitzenden namentlich zu benennen. Personelle Veränderungen werden dem Vorsitz und den anderen Ausschuss​mitgliedern unverzüglich mitgeteilt. Der Vorsitz strebt eine paritätische Besetzung des Begleitausschusses mit Frauen und Männern an.

(6) Bei Bedarf zieht der Vorsitz neben den in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitgliedern weitere Einrichtungen oder Personen zur Beratung hinzu. Vorschläge für die Hinzuziehung können auch aus der Mitte der Mitglieder gemacht werden. Soweit es die Erfüllung der Aufgaben erfordert, können Sachverständige zu den Ausschusssitzungen als Berater hinzugezogen werden.

(7) Der Begleitausschuss kann zur Behandlung besonderer Fragen Arbeitsgruppen einsetzen, über deren Zusammensetzung er entscheidet. Die Ergebnisse werden an den Begleitausschuss übermittelt.

Artikel 3

Aufgaben
(1) Der Begleitausschuss vergewissert sich gemäß Art. 78 der Verordnung (EG) 1698/2005, dass die FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) wirksam umgesetzt wird. Dementsprechend
a) wird er binnen vier Monaten nach der Programmgenehmigung zu den Kriterien für die Auswahl der finanzierten Vorhaben gehört. Die Auswahlkriterien werden anhand der Erfordernisse der Programmplanung überprüft,

b) überprüft er anhand der von der Verwaltungsbehörde vorgelegten Unterlagen regelmäßig, welche Fortschritte bei der Verwirklichung der spezifischen Ziele des Programms erzielt wurden,
c) prüft er die Ergebnisse der Umsetzung und dabei besonders, inwieweit die für jeden Schwerpunkt festgelegten Ziele verwirklicht werden sowie die Zwischenbewertungen,

d) erörtert und billigt er den jährlichen Zwischenbericht und den Schlussbericht, bevor diese der Europäischen Kommission zugeleitet werden,

e) kann er der Verwaltungsbehörde Anpassungen oder eine Revision des Programms vorschlagen, die geeignet sind, zur Verwirklichung der in Artikel 4 definierten Ziele des ELER beizutragen oder die Verwaltung des Programms, einschließlich seiner Finanzmittel, zu verbessern,

f) erörtert und billigt er jeden Vorschlag zur inhaltlichen Änderung der Entscheidung der Europäischen Kommission über die Beteiligung des ELER. 
(2) Gemäß Artikel 79 der Verordnung 1698/2005 wacht der Begleitausschuss gemeinsam mit der Verwaltungsbehörde über die Qualität der Umsetzung des Programms. Sie begleiten die FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) anhand von Finanz- und Ergebnisindikatoren.

(3) Nach Art. 59 der Verordnung 1974/2006 erstattet der Vorsitzende des Begleitausschusses Bericht über die Durchführung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen sowie deren Fortschritte und führt Beispiele hierzu an.

(4) Der Begleitausschuss dient der Beteiligung der zuständigen regionalen, lokalen und sonstigen öffentlichen Körperschaften, der Beteiligung der regionalen und lokalen Wirt​schafts- und Sozialpartner sowie sonstiger geeigneter Einrichtungen, die die Zivilgesellschaft vertreten und Nichtregierungsorganisationen wie beispielsweise Umweltorganisationen und Einrichtungen, die für die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen verantwortlich sind. 

Artikel 4

Arbeitsweise

(1) Der Begleitausschuss tritt in der Regel mindestens einmal jährlich auf Initiative des Vorsitzes zusammen, wenn erforderlich häufiger. Auf Wunsch von mindestens 2 Interessengruppen können Sitzungen zu von ihnen gewünschten Fragen und Problemen einberufen werden.
(2) Der Begleitausschuss wird durch den Vorsitz eingeladen. Einladungen, Tagesordnungen und Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern grundsätzlich vier Wochen vor dem Sitzungstermin übermittelt.

(3) Über alle Sitzungen werden Ergebnisprotokolle angefertigt und innerhalb von 15 Arbeitstagen nach der Sitzung allen Mitgliedern zugeleitet.

Artikel 5

Beschlussfassung

(1) Nach dem Partnerschaftsprinzip und im Hinblick auf die Bedeutung der struktur​politischen Aufgaben sollen Beschlüsse einvernehmlich gefasst werden. Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, entscheidet der Begleitausschuss mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitz. Die Verwaltungsbehörde besitzt ein Vetorecht.
(2) Der Begleitausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten davon mindestens vier Interessengruppen anwesend sind.
(3) Jede Interessengruppe wird im Begleitausschuss durch einen Sprecher vertreten., der für die Gruppe die Stimme abgibt.
(4) Beschlussanträge und Anträge auf Behandlung bestimmter Sachthemen können alle Mitglieder des Begleitausschusses stellen. Diese sind dem Vorsitz bis möglichst eine Woche vor der Sitzung begründet und in Schriftform vorzulegen. Tischvorlagen können am Tag der Sitzung vorgelegt werden. Ihre Behandlung bedarf der Abstimmung im Begleitausschuss.
(5) Bei dringlichen Einzelfragen, die für sich eine Sitzung des Begleitausschusses nicht rechtfertigen oder wegen derer auf Grund der Dringlichkeit die Ladungsfrist nach Artikel 4 Abs. 2 nicht eingehalten werden kann, kann der Vorsitz ein schriftliches Verfahren der Beschlussfassung einleiten. In einem Schreiben an die Mitglieder legt der Vorsitz den Sachverhalt und die vorgeschlagenen Maßnahmen dar. Die stimmberechtigten Mitglieder können innerhalb einer gesetzten Frist über den Vorschlag des Vorsitzes abstimmen. Schweigen gilt als Zustimmung. Über das Ergebnis der schriftlichen Beschlussfassung werden die Mitglieder des Begleitausschusses schriftlich informiert. 
Artikel 6

Änderungen

Der Begleitausschuss kann Änderungen dieser Geschäftsordnung beschließen. Artikel 5 Abs. 1 gilt entsprechend.

Artikel 7

In -Kraft-Treten

Die Geschäftsordnung tritt mit Bestätigung durch den Begleitausschuss in Kraft. Die Bestätigung ist erfolgt, wenn die Mitglieder mehrheitlich zustimmen.
